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Wir laden die Aktionärinnen und Aktionäre 
unserer Gesellschaft hiermit  
zu der am Dienstag, dem 25. Juni 2024,  
um 11:00 Uhr (MESZ)  
im Maritim Hotel Bonn, Godesberger Allee, 
53175 Bonn stattfindenden  
ordentlichen Hauptversammlung ein.
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Tagesordnung 

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 
der infas Holding Aktiengesellschaft und 
des gebilligten Konzernabschlusses der 
infas Gruppe zum 31. Dezember 2023, des 
Lageberichts und des Konzernlageberichts des 
Vorstands für das Geschäftsjahr 2023, des Be-
richts des Aufsichtsrats sowie des erläutern-
den Berichts des Vorstands zu den Angaben 
nach § 289a Abs. 1, § 315a Abs. 1 HGB

Die vorgenannten Unterlagen sind von der 
Einberufung der Hauptversammlung an auf 
der Internetseite der Gesellschaft www.infas-
holding.de/hv2024 abrufbar. 

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufge-
stellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 
und den Konzernabschluss zum 31. Dezember 
2023 gebilligt; der Jahresabschluss ist 
damit gemäß § 172 AktG festgestellt. Einer 
Feststellung des Jahresabschlusses sowie einer 
Billigung des Konzernabschlusses durch die 
Hauptversammlung gemäß § 173 AktG bedarf 
es daher nicht, sodass zu Tagesordnungspunkt 
1 keine Beschlussfassung erfolgt.

2. 
Beschlussfassung über die Verwendung des 
Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im 
festgestellten Jahresabschluss zum 31. De zem-
ber 2023 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe 
von 4.782.475,58 € wie folgt zu verwenden:

(1) Ausschüttung an 
die Aktionärinnen 
und Aktionäre 
durch Zahlung 
einer Dividende in 
Höhe von 0,05 €  
je dividenden- 
berechtigter Aktie € 450.000,00

(2) Gewinnvortrag € 4.332.475,58

Bilanzgewinn € 4.782.475,58

In Höhe eines Betrags von 72.283,00 € unter-
liegt der Bilanzgewinn aufgrund der gesetzli-
chen Regelung in § 253 Abs. 6 HGB bezüglich 
der Bewertung von Pensionsrückstellungen einer 
Ausschüttungssperre. 

Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG ist der Anspruch 
auf die Dividende am dritten auf den Haupt-
versammlungsbeschluss folgenden Geschäfts-
tag, das heißt am 28. Juni 2024, fällig.

3. 
Beschlussfassung über die Entlastung der 
Mitglieder des Vorstands für das Geschäfts-
jahr 2023

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im 
Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitgliedern 
des Vorstands, Herrn Dipl.-Soz. Menno Smid 
und Frau Dr. Isabell Nehmeyer-Srocke, für das 
Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.
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2023 den Mitgliedern des Vorstands und des 
Aufsichtsrats gewährte und geschuldete Ver-
gütung erstellt (Vergütungsbericht). 

Der Vergütungsbericht wird der Hauptver-
sammlung zur Erörterung vorgelegt. Da die 
Gesell schaft eine kleine Kapital gesellschaft im 
Sinne des § 267 Abs. 1 HGB ist, ist gemäß § 120a 
Abs. 5 AktG eine Beschlussfassung der Haupt-
versammlung zu diesem Tages ordnungs punkt 
nicht erforderlich.

Der Vergütungsbericht der Gesellschaft für das 
Geschäftsjahr 2023 wurde gemäß § 162 Abs. 3 
AktG durch den Abschlussprüfer der Gesellschaft 
daraufhin geprüft, ob die gesetzlich geforder-
ten Angaben gemäß § 162 Abs. 1 und 2 AktG ge-
macht wurden. Der Vermerk über die Prüfung des 
Vergütungsberichts ist dem Vergütungsbericht 
beigefügt.

Der Vergütungsbericht ist im Anschluss an die 
Tagesordnung unter Ziffer II.1. abgedruckt und 
ist von der Einberufung der Hauptversammlung 
an auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
www.infas-holding.de/hv2024 abrufbar.

7. 
Beschlussfassung über eine Änderung der 
Satzung durch Neufassung von § 16 Abs. 2 
Satz 2 (Teilnahmerecht)

Die in § 123 Abs. 4 Satz 2 AktG enthaltenen 
Voraussetzungen für die Teilnahme an der 
Hauptversammlung und die Ausübung des 
Stimmrechts wurden durch das im Dezember 
2023 in Kraft getretene Gesetz zur Finanzierung 
von zukunfts sichernden Investitionen (Zukunfts-
finanzierungs gesetz) geändert. Nach dem ge-
änderten § 123 Abs. 4 Satz 2 AktG hat sich bei 
Inhaberaktien börsennotierter Gesell schaften 
der Nachweis des Anteilsbesitzes gemäß § 67c 
Abs. 3 AktG nunmehr auf den Geschäfts schluss 
des 22. Tages vor der Hauptversammlung zu 

4. 
Beschlussfassung über die Entlastung der 
Mitglieder des Aufsichtsrats für das  
Geschäftsjahr 2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im 
Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitgliedern des 
Aufsichtsrats, Herrn Dr. Oliver Krauß, Herrn Hans-
Joachim Riesenbeck und Frau Dr. Veronika Jäckle-
Mittnacht für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung 
zu erteilen.

5. 
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäfts-
jahr 2024

Der Aufsichtsrat schlägt vor, gestützt auf die 
Empfehlung seines Prüfungsausschusses, die 
Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft, Im Zollhafen 24, 50678 Köln zum 
Abschlussprüfer für den Jahres abschluss sowie 
den Konzernabschluss der Gesellschaft für das 
am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr 
zu wählen.

Der Prüfungsausschuss hat gemäß Art. 16 
Abs. 2 Unterabs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 
537/2014 vom 16. April 2014 über spezifische 
An forderungen an die Abschluss prüfung bei 
Unter nehmen von öffent lichem Interesse und 
zur Auf hebung des Be schlusses 2005/909/
EG der Kommission (EU-Abschluss prüfer ver-
ordnung) erklärt, dass seine Empfehlung frei von 
ungebühr licher Einfluss nahme durch Dritte sei 
und ihm keine Klausel der in Art. 16 Abs. 6 der 
EU-Abschluss prüfer ver ordnung genannten Art 
auferlegt worden sei.

6. 
Vorlage zur Erörterung des gemäß § 162 AktG 
erstellten und geprüften Vergütungsberichts 
für das Geschäftsjahr 2023

Vorstand und Aufsichtsrat haben gemäß § 162 
AktG einen Bericht über die im Geschäftsjahr 

http://www.infas-holding.de/hv2024


lich vor der nächsten Hauptversammlung der 
Gesell schaft auslaufen wird, soll die bestehen-
de Ermächtigung aufgehoben und der Haupt-
ver sammlung ein entsprechender neuer Er-
mächtigungs beschluss vor geschlagen werden. 
Die Lauf zeit der neuen Ermächtigung soll wie-
derum fünf Jahre betragen. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu be-
schließen:

a) Die am 5. Juli 2019 von der Hauptversammlung 
der Gesellschaft unter Tagesordnungspunkt 6 
beschlossene Ermächtigung des Vorstands zum 
Erwerb und zur Ver wendung eigener Aktien 
wird mit Wirkung zum Zeitpunkt des Wirk sam-
werdens der neuen, unter nachstehenden lit. b) 
bis lit. j) dieses Tages ordnungs punktes 8 vorge-
schlagenen Ermächtigung aufgehoben.

b) Die Gesellschaft wird ermächtigt, bis zum 
24. Juni 2029 eigene Aktien bis zu insgesamt 
10 Prozent des zum Zeitpunkt der Be schluss-
fassung oder – falls dieser Wert geringer ist – des 
zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung 
bestehenden Grundkapitals zu erwerben. Auf 
die erworbenen Aktien dürfen zusammen mit 
anderen eigenen Aktien, die sich im Besitz der 
Gesellschaft befinden oder ihr nach den §§ 71a ff. 
AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt 
mehr als 10 Prozent des Grundkapitals entfal-
len. Die Ermächtigung darf nicht zum Zweck des 
Handels in eigenen Aktien ausgenutzt werden. 

c) Die Ermächtigung kann ganz oder in 
Teilbeträgen, einmal oder mehrmals, im Ver-
folgen eines oder mehrerer Zwecke durch die 
Gesell schaft oder durch Dritte auf Rechnung der 
Gesell schaft ausgeübt werden. 

d) Der Erwerb erfolgt nach Wahl des Vorstands 
über die Börse oder mittels eines öffentlichen 
Kaufangebots bzw. einer an alle Aktionäre ge-
richteten Aufforderung, Verkaufsangebote ab-
zugeben.

beziehen und nicht mehr wie bislang auf den 
Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung. 
Die gegenwärtige Fassung von § 16 Abs. 2 Satz 
2 der Satzung der Gesellschaft lautet:

„Der Nachweis muss sich auf den Beginn des 21. 
Tages vor der Hauptversammlung beziehen und 
der Gesellschaft unter der in der Einberufung hier
für mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage 
vor der Versammlung zugehen.“

Sie bildet damit noch die Vorgaben des § 123 Abs. 
4 Satz 2 AktG a.F. ab. Um die Formulierung der 
Satzung den geänderten gesetzlichen Vorgaben 
anzupassen, soll § 16 Abs. 2 Satz 2 der Satzung 
an den neuen § 123 Abs. 4 Satz 2 AktG ange-
passt werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, 
zu beschließen:

§ 16 Abs. 2 Satz 2 der Satzung der Gesellschaft 
wird wie folgt neu gefasst:

„Der Nachweis muss sich auf den Geschäftsschluss 
des 22. Tages vor der Hauptversammlung beziehen 
und der Gesellschaft unter der in der Einberufung 
hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs 
Tage vor der Versammlung zugehen.“

8. 
Beschlussfassung über die Aufhebung der 
bisherigen Ermächtigung zum Erwerb und 
zur Verwendung eigener Aktien sowie über 
eine neue Ermächtigung des Vorstands zum 
Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien

Soweit nicht gesetzlich ausdrücklich zugelassen, 
bedarf es zum Erwerb und zur Verwendung ei-
gener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG 
einer besonderen Ermächtigung durch die 
Hauptversammlung. Derartige Ermächtigungen 
sind bei börsennotierten Gesellschaften weit ver-
breitet und üblich. Da die bei der Gesellschaft 
bisher bestehende Ermächtigung bis zum 
4. Juli 2024 befristet ist und somit voraussicht-
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ange nommen werden, muss die Annahme 
nach Quoten erfolgen. Eine bevorrechtigte 
Annahme geringer Stückzahlen bis zu 100 
Stück zum Erwerb angebotener Aktien je 
Aktionärin oder Aktionär kann vorgesehen 
werden. 

e) Der Vorstand ist ermächtigt, Aktien der Ge-
sellschaft, die aufgrund dieser oder einer frühe-
ren Ermächtigung oder in sonstiger Weise erwor-
ben wurden, zu allen gesetzlich zugelassenen 
Zwecken, insbesondere auch zu den folgenden 
Zwecken, zu verwenden: 

aa) Die Aktien können eingezogen wer-
den, ohne dass die Ein ziehung oder ihre 
Durch führung eines weiteren Haupt ver-
sammlungs beschlusses bedarf. Sie kön-
nen auch im vereinfachten Verfahren ohne 
Kapital herabsetzung durch Anpassung des 
anteiligen rechnerischen Betrags der übri-
gen Stück aktien am Grund kapital der Gesell-
schaft eingezogen werden. Die Einziehung 
kann auf einen Teil der erworbenen Aktien 
be schränkt werden. Von der Ermächtigung 
zur Einziehung kann mehrfach Gebrauch 
ge macht werden. Erfolgt die Einziehung im 
ver einfachten Verfahren, ist der Vorstand zur 
Anpassung der Zahl der Stückaktien in der 
Satzung ermächtigt. 

bb) Die Aktien können auch in anderer 
Weise als über die Börse oder durch ein 
Angebot an die Aktionärinnen und Aktionäre 
veräußert werden, wenn die Aktien gegen 
Barzahlung zu einem Preis veräußert wer-
den, der den Börsenpreis von Aktien gleicher 
Ausstattung der Gesellschaft zum Zeit punkt 
der Veräußerung nicht wesentlich unter-
schreitet. In diesem Fall darf der anteilige 
Betrag des Grundkapitals, der auf die zu 
veräußernden Aktien entfällt, insgesamt 
10 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft 
nicht überschreiten, und zwar weder zum 

– Erfolgt der Erwerb der Aktien über die 
Börse, darf der von der Gesell schaft gezahl-
te Gegenwert je Aktie (ohne Erwerbs neben-
kosten) den am Börsen handelstag durch 
die Eröffnungs auktion ermittelten Kurs im 
XETRA-Handelssystem (oder einem vergleich-
baren Nachfolgesystem) der Deutsche Börse 
AG um nicht mehr als 10 Prozent über- oder 
unterschreiten. 

– Erfolgt der Erwerb über ein öffentliches 
Kauf angebot bzw. eine öffentliche Auf-
forderung zur Abgabe eines Kaufangebots, 
dürfen der gebotene Kaufpreis oder die 
Grenz werte der Kauf preis spanne je Aktie 
(ohne Erwerbsnebenkosten) den Durch-
schnitt der Schlusskurse im XETRA-
Handels system (oder einem vergleichba-
ren Nachfolgesystem) der Deutsche Börse 
AG an den drei Börsen handelstagen vor dem 
Tag der Veröffent lichung des Angebots bzw. 
der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe 
eines Kauf angebots um nicht mehr als 
10 Prozent über- oder unterschreiten. 
Ergeben sich nach der Veröffentlichung 
eines Kaufangebots bzw. der öffentlichen 
Aufforderung zur Ab gabe eines Kauf-
angebots erhebliche Abweichungen des 
maß geblichen Kurses, so kann das Angebot 
bzw. die Aufforderung zur Abgabe eines sol-
chen Angebots angepasst werden. In diesem 
Fall wird auf den Durchschnittskurs der drei 
Börsenhandelstage vor der Veröffentlichung 
einer etwaigen Anpassung abgestellt. Das 
Kaufangebot bzw. die Aufforderung zur 
Abgabe eines solchen Angebots kann wei-
tere Bedingungen vorsehen, insbesondere 
kann das Volumen des Angebots begrenzt 
werden. Sofern das Kaufangebot überzeich-
net ist bzw. im Fall einer Aufforderung zur 
Abgabe eines Angebots von mehreren 
gleich wertigen Angeboten nicht sämtliche 



bundenen Unternehmen angeboten und/
oder gewährt werden. Die aufgrund der 
vorstehenden Erwerbsermächtigung er-
worbenen Aktien können dabei auch einem 
Kreditinstitut oder einem anderen die Voraus-
setzungen des § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG erfül-
lenden Unternehmen übertragen werden, 
das die Aktien mit der Verpflichtung über-
nimmt, sie ausschließlich zur Gewährung 
von Aktien an Mitarbeitende der Gesellschaft 
und von mit ihr verbundenen Unternehmen 
sowie an Mitglieder der Geschäftsführung 
von verbundenen Unternehmen zu verwen-
den. Der Vorstand kann die an Mitarbeitende 
der Gesellschaft und von mit ihr verbunde-
nen Unternehmen sowie die an Mitglieder 
der Geschäftsführung von verbundenen 
Unter nehmen zu gewährenden Aktien 
auch im Wege von Wertpapierdarlehen 
von einem Kredit institut oder einem ande-
ren die Voraus setzungen des § 186 Abs. 5 
Satz 1 AktG erfüllenden Unternehmen be-
schaffen und die aufgrund der vorstehenden 
Erwerbsermächtigung erworbenen Aktien 
der Gesell schaft zur Rückführung dieser 
Wert papierdarlehen verwenden.

f) Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die auf-
grund dieser oder einer früher erteilten Er-
mächtigung oder in sonstiger Weise erwor-
benen eigenen Aktien im Rahmen der Vorstands-
vergütung Mit gliedern des Vorstands anzubie-
ten und/oder zu gewähren. Die Bestimmungen 
gemäß lit. e) dd) Satz 2 und 3 finden entspre-
chende Anwendung.

g) Die Ermächtigungen unter lit. e) und f) kön-
nen einmal oder mehrmals, ganz oder in Teilen, 
einzeln oder gemeinsam, die Ermächtigungen 
unter lit. e) bb) bis dd) können auch durch ab-
hängige oder in Mehrheitsbesitz der Gesellschaft 
stehende Unternehmen oder durch auf deren 
Rechnung oder auf Rechnung der Gesellschaft 

Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch – falls 
dieser Wert geringer ist – zum Zeitpunkt 
der Ausnutzung dieser Ermächtigung. Auf 
die vorgenannte 10-Prozent-Grenze wer-
den Aktien angerechnet, die seit Erteilung 
dieser Ermächtigung im Rahmen einer 
Kapitalerhöhung unter Aus schluss des 
Bezugsrechts nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
unmittelbar oder in Ver bindung mit § 203 
Abs. 1 AktG ausge geben werden. Ferner sind 
Aktien der Gesell schaft anzurechnen, die zur 
Bedienung von Wand lungs- oder Options-
rechten bzw. zur Erfüllung von Wandlungs- 
oder Options pflichten aus Wandel- oder 
Options schuld verschreibungen oder aus 
Wandel- oder Optionsgenussrechten aus-
gegeben werden bzw. noch aus gegeben 
werden können, soweit die Schuld ver-
schreibungen bzw. Genuss rechte während 
der Lauf zeit dieser Ermächtigung aufgrund 
ander weitiger Ermächtigung in entsprechen-
der Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
unter Aus schluss des Bezugsrechts ausgege-
ben werden.

cc) Die Aktien können gegen Sach leistung 
veräußert werden, insbesondere auch im 
Zusammen hang mit dem (auch mittel-
baren) Erwerb von Unter nehmen, Teilen 
von Unternehmen oder Unternehmens-
beteiligungen sowie Zusammen schlüssen 
von Unter nehmen und von sonstigen 
Vermögens gegen ständen einschließlich 
Grund stücke, Rechte und Forderungen, in-
klusive solcher Forderungen, die gegen die 
Gesell schaft selbst oder mit ihr verbundene 
Unternehmen gerichtet sind.

dd) Die Aktien können im Rahmen der 
Mitarbeiter- und Führungskräftevergütung 
Mitarbeitenden der Gesellschaft und von 
mit ihr verbundenen Unternehmen sowie 
Mitgliedern der Geschäftsführung von ver-
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handelnde Dritte ausgenutzt werden. 

h) Durch die Ausnutzung der in lit. e) dd) und 
f) dieses Tages ordnungspunktes 8 enthalten-
en Ermächtigungen darf ein anteiliger Be trag 
in Höhe von 10 Prozent des Grund kapitals der 
Gesell schaft nicht über schritten werden, und 
zwar weder zum Zeit punkt der Beschluss-
fassung der Haupt versammlung über diese 
Er mächtigung noch zum Zeit punkt der Aus-
nutzung dieser Ermächtigung. Auf die vorge-
nannte Höchst grenze von 10 Prozent sind die-
jenigen Aktien anzurechnen, die aus genehmig-
tem Kapital und/oder bedingtem Kapital an 
Mitarbeitende und/oder Mitglieder des Vorstands 
der Gesellschaft und/oder Mitarbeitende von mit 
der Gesellschaft verbundenen Unternehmen 
sowie Mitgliedern der Geschäftsführung von ver-
bundenen Unternehmen während der Laufzeit 
dieser Ermächtigung ausgegeben werden.

i) Das Bezugsrecht der Aktionärinnen und 
Aktionäre auf diese eigenen Aktien wird inso-
weit ausgeschlossen, wie diese Aktien gemäß 
den vorstehenden Ermächtigungen unter lit. e) 
bb) bis dd) und lit. f) verwendet werden.

j) Maßnahmen des Vorstands aufgrund dieses 
Hauptversammlungsbeschlusses bedürfen der 
Zustimmung des Aufsichtsrats.

Der Vorstand hat einen schriftlichen Bericht über 
die Gründe für den Ausschluss des Bezugs- und 
eines etwaigen Andienungsrechts erstellt. Dieser 
Bericht ist unter Ziffer II.2. im Anschluss an die 
Tagesordnung abgedruckt.
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nach haltige und lang fristige Unternehmens-
ent wicklung sowie einen steigenden Unter-
nehmens wert aus gerichtet. Die Grund lage 
hier für ist die erfolg reiche Realisierung der Ge-
schäfts strategie in den kommenden Jahren. 
Das Ver gütungs system trägt zur Förderung 
der Geschäfts strategie und zur lang fristigen 
Ent wicklung der Gesell schaft bei. 

Das Vergütungssystem setzt Anreize für eine 
wert schaffende und lang fristige Ent wicklung 
des Unter nehmens. Die damit verbunden-
en strategischen und opera tiven Leistungs-
indikatoren sollen als Zielgrößen in der va-
riablen Ver gütung der Vorstands mitglieder 
ver ankert werden. Auf diese Weise sollen die 
Vor standsmitglieder entsprechend ihrem 
Aufgaben- und Verantwortungsbereich ange-
messen vergütet werden. Dabei sollen auch die 
persönliche Leistung jedes Vorstandsmitglieds, 
die wirtschaftliche Lage und der Erfolg des Unter-
nehmens sowie die Üblichkeit der Vergütung 
angemessen berücksichtigt werden. Das Ver-
gütungssystem soll die Festsetzung einer wett-
bewerbsfähigen Vergütung ermöglichen und so 
eine engagierte und erfolgreiche Arbeit fördern. 
Bei der Ausrichtung der Vergütung werden auch 
Nachhaltigkeitsaspekte beachtet.

B. Darstellung des Verfahrens zur Festsetzung, 
Umsetzung und Überprüfung des Vergü-
tungssystems

Das Vergütungssystem wird gemäß § 87a Abs. 1 
AktG durch den Aufsichtsrat festgesetzt. Hierzu 
entwickelt der Aufsichtsrat gemeinsam die 
Struktur und diskutiert die einzelnen Aspekte des 
Vergütungssystems, um es letztlich zu beschlie-
ßen. Der Aufsichtsrat kann dabei auf externe, 
unabhängige Vergütungsexperten zurückgrei-
fen. Ferner können auch externe Rechtsberater 
hinzugezogen werden. 

Die Hauptversammlung beschließt bei jeder we-

Vergütungsbericht der 
infas Holding Aktien-
gesellschaft für das 
Geschäftsjahr 2023

1. Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 
2023 (Anlage zu Tagesordnungspunkt 6)

Der Vergütungsbericht beschreibt Struktur und 
Ausgestaltung der Vergütung für Vorstand und 
Aufsichtsrat der infas Holding AG. Darüber hi-
naus gibt er einen klaren und verständlichen 
Überblick über die Vergütungsbestandteile, die 
im letzten Geschäftsjahr jedem einzelnen gegen-
wärtigen oder früheren Mitglied des Vorstands 
und des Aufsichtsrats gewährt wurden. 

Die Hauptversammlung hat am 16. Juli 2021 das 
vom Aufsichtsrat vorgelegte Vergütungssystem 
für die Vorstandsmitglieder gebilligt und be-
schlossen. Es entspricht den Vorgaben des Ge-
setzes zur Umsetzung der zweiten Aktionärs-
rechterichtlinie (ARUG II). Der Aufsichts rat 
be zieht ge mäß der Satzung der Gesellschaft 
feste Bezüge. Auch hierüber hat die Haupt ver-
sammlung in ihrer Sitzung am 16. Juli 2021 einen 
Be schluss gefasst.

Dieser Vergütungsbericht ist auf der Website 
www.infas-holding.de der infas Holding AG öf-
fentlich zugänglich.

Vergütungssystem für den  
Vorstand
A. Grundzüge und Ziele des Vergütungssys-
tems

Das System zur Vergütung der Vorstands-
mit glieder der infas Holding AG ist auf eine 

http://www.infas-holding.de
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b) Nebenleistungen

Darüber hinaus werden den Vorstands mit-
gliedern Sachbezüge und Nebenleistungen 
gewährt, wie beispielsweise die Bereitstellung 
eines Dienst wagens, Gehalts fort zahlungen 
im Krank heits fall und der Abschluss von Ver-
sicherungen, ins besondere auch einer D&O-
Ver sicherung. 

2. Kurzfristige variable jährliche Vergütung

Den Vorstandsmitgliedern wird eine er folgsab-
hängige, kurzfristig orientierte variable Ver-
gütung (Jahres bonus) ge währt, die die Er-
reichung be stimmter Ziele voraus setzt und in 
bar gezahlt wird. 

Der Aufsichtsrat legt für jedes bevorstehende 
Geschäfts jahr anhand der kon kreten Verhält-
nisse ein oder mehrere Bonus ziele fest, die sich 
auf finan zielle Ziele (z. B. Finanz kenn zahlen wie 
EBIT) oder nicht finanzielle Ziele (z. B. operative 
Ziele wie der Ab schluss eines Projekts oder der 
Auf bau neuer Geschäftsfelder) beziehen. Jedem 
Bonus ziel wird ein Bonusbetrag zugeordnet, 
der beim Erreichen der 100-Prozent-Zielgröße 
(siehe dazu unten) zu zahlen ist. Der Aufsichts-
rat fixiert die relevanten Bonusziele und die 
dazuge hörigen Bonus beträge in entsprechen-
den Ziel verein barungen mit jedem Vorstands-
mitglied. Der Aufsichts rat bestimmt dabei auch 
die Gewichtung der jeweiligen Bonus ziele im 
Verhält nis zu den anderen Bonus zielen. Dem 
Aufsichts rat steht es offen, andere als die vor-
genannten Bonus ziele zu definieren und in eine 
Zielverein barung auf zunehmen. Da sich die 
Verhält nisse der Gesell schaft von Geschäfts jahr 
zu Geschäfts jahr ändern, können auch die jeweils 
zu verein barenden Bonus ziele unter schiedlich 
sein. Der Aufsichts rat kann daher jeweils für ein 
Geschäftsjahr andere oder weitere relevante und 
anspruchsvolle Bonusziele festlegen.

sentlichen Änderung über das Vergütungssystem, 
mindestens jedoch alle vier Jahre. Hat die Haupt-
versammlung das Vergütungssystem nicht gebil-
ligt, so ist spätestens in der darauffolgenden or-
dentlichen Hauptversammlung ein überprüftes 
Vergütungssystem zum Beschluss vorzulegen. 
Das hier vorgestellte Vergütungssystem wurde 
zuletzt in ihrer Sitzung am 16. Juli 2021 durch 
die Hauptversammlung beschlossen.

Der Aufsichtsrat überprüft künftig in der Regel 
alle drei Jahre, ob die Vorstandsvergütung an-
gemessen ist, und zieht dabei folgende Kriterien 
heran: die wirtschaftliche Lage, den Erfolg und die 
zukünftige Entwicklung der infas Holding AG und 
ihrer Konzernunternehmen sowie die Aufgaben 
des einzelnen Vorstandsmitglieds und dessen 
persönliche Leistung. Auch die Ver gütungs-
struktur, die ansonsten im Unternehmen gilt, 
spielt eine Rolle.

Das vorliegende Vergütungssystem gilt für alle 
Dienstverträge mit Vorstandsmitgliedern, die 
nach dem 16. Juli 2021 neu abgeschlossen, ge-
ändert oder verlängert werden. 

C. Vergütungsbestandteile

Die Gesamtvergütung jedes Vorstandsmitglieds 
besteht aus drei Komponenten:

– einer erfolgsunabhängigen Festvergütung 
(hierzu unter C.1.),

– einer kurzfristig orientierten variablen jährli-
chen Vergütung (hierzu unter C.2.) und

– einer langfristig orientierten variablen 
Vergütung (hierzu unter C.3.)

1. Festvergütung

a) Grundvergütung

Die Grundvergütung umfasst ein jährliches, 
festes, erfolgsunabhängiges Grundgehalt, das 
in zwölf gleichen Monatsraten ausgezahlt wird.
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len Zielen tat säch licher Art, wie z. B. Vertrags-
abschluss bzw. Vertrags vollzug, oder sonstiger 
Art, wie z. B. Compliance-Status) ermittelt und 
vom Aufsichts rat fest gestellt. Auf Basis dieser 
Be funde legt der Aufsichtsrat nach Ablauf eines 
Geschäfts jahres in der Aufsichtsrats sitzung, die 
über die Billigung des Konzern abschlusses der 
Gesell schaft be schließt, für das vorangegange-
ne Geschäfts jahr die gesamte konkrete Zieler-
reichung und die Höhe des Jahres bonus für das 
jeweilige Vorstandsmitglied fest. Der Jahres-
bonus ist in bar einen Monat nach Billigung 
des Konzern abschlusses für das vorangegan-
gene Geschäfts jahr durch den Aufsichtsrat 
auszu zahlen.

3. Langfristige variable Vergütung

Jedes Vorstands mitglied der infas Holding AG 
ist an gehalten, sich lang fristig für das Unter-
nehmen zu engagieren, nach haltiges Wachs-
tum zu fördern und eine dauer hafte Wert-
schaffung zu er zielen. Vor diesem Hinter grund 
wird jedem Vorstands mitglied auch eine lang-
fristige variable Ver gütung gewährt, die auf 
der lang fristigen positiven Unternehmens-
entwicklung ba siert (Long-Term-Incentive). Der 
Long-Term-Incentive soll eine wett bewerbs fähige 
Vergütungs komponente für die Vorstands-
mitglieder dar stellen, wobei die lang fristig an-
gelegten Vergütungs chancen im Rahmen eines 
trans parenten und nach vollziehbaren Systems 
eng an den Unternehmens erfolg gebunden sind.

Der Long-Term-Incentive umfasst eine Bar-
zahlung, deren Höhe vom Auf sichts rat im An-
stellungs vertrag oder in einer zu Beginn des 
Be messungs zeitraums abzu schließenden Ziel-
verein barung fest gelegt wird. Der Long-Term-
Incen tive setzt das Er reichen eines oder meh-
rerer Bonus ziele voraus, die auf unter nehmens-
bezogenen Finanz kenn zahlen basieren, zum 
Beispiel Umsatz oder EBIT, wie im Konzern-

Der Aufsichtsrat kann für jedes Bonusziel je-
weils Zielgrößen in Form von Mindestzielen, 
100-Prozent-Zielen und 200-Prozent-Zielen fest-
legen. In diesem Fall gilt: Wird nur das Mindest-
ziel erreicht oder bleibt das Ergebnis darunter, 
ist der dem Bonusziel zugeordnete Bonus-
betrag nicht zu zahlen. Wird das 100-Prozent-
Ziel erreicht, ist der dem Bonusziel zugeordnete 
Bonus betrag in voller Höhe zu zahlen. Wird das 
200-Prozent-Ziel erreicht, ist der dem Bonus ziel 
zugeordnete Bonus betrag in doppelter Höhe zu 
zahlen. Bei einer Zieler reichung zwischen dem 
Mindest ziel, dem 100-Prozent-Ziel und dem 
200-Prozent-Ziel wird der Um fang, in dem der 
Bonus betrag auszuzahlen ist, durch lineare Inter-
polation ermittelt. Die jährliche Bonuszahlung 
ist auf einen Maximalbetrag i. H. v. 250 T€ bei 
Erreichen des 200-Prozent-Ziels in Bezug auf 
sämtliche, für das entsprechende Geschäfts-
jahr festgelegte Bonusziele begrenzt.

Der Aufsichtsrat orientiert sich bei der Aus-
wahl der Bonus ziele und der Festlegung der 
Ziel größen stets daran, dass diese die Strategie 
der Gesellschaft und ihre lang fristige Ent-
wicklung fördern sollen. Damit schafft die kurz-
fristig orientierte variable Ver gütung Anreize, 
das operative Ge schäft an der über geordneten 
Unternehmens strategie aus zurichten und trägt 
so zur Umsetzung der Geschäfts strategie und 
zur lang fristigen Unternehmens entwicklung bei. 

Dem Aufsichtsrat steht es frei, einzelne oder 
mehrere, für die kurz fristige variable jährliche 
Ver gütung maßgebliche Bonus ziele, Bonus-
beträge und Ziel größen bereits im Dienst vertrag 
für die gesamte Vertragslaufzeit festzulegen. 

Ob die jeweiligen Ziele erreicht wurden, wird 
anhand der Rechnungslegung der Gesellschaft 
(bei Zielen in Form finanzieller Kenn zahlen) oder 
an hand hierzu von der Gesell schaft bereitzu-
stellender In formationen (bei nichtfinanziel-
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sche Differenzierungen – zum Beispiel für den 
Vorstands vorsitzenden oder für die für einzel-
ne Ressorts zuständigen Vorstands mitglieder – 
nach pflicht gemäßem Er messen und anhand von 
Kriterien wie Markt gegeben heiten oder Qualifi-
kation und Erfahrung des Vorstands mitglieds 
fest zulegen. Der Aufsichts rat achtet darauf, 
dass die Ver gütung markt üblich ist. Außerdem 
berück sichtigt er die wirt schaftliche Lage, die 
künftige Geschäfts strategie sowie den Erfolg 
des Unter nehmens.

In die Beurteilung, ob die Vergütung der Vor-
stands mitglieder üblich ist, fließt ein vertika-
ler Ver gütungs vergleich ein, bei dem die Ver-
gütungs- und Beschäftigungs bedingungen 
der Arbeit nehmerinnen und Arbeit nehmer 
der Gesell schaft auch in ihrer zeitlichen Ent-
wicklung berück sichtigt werden. Zum Kreis der 
Arbeit nehmerinnen und Arbeit nehmer zählen 
sämt liche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Konzer nunternehmen.

E. Maximalvergütung der Vorstandsmitglieder

Der Aufsichtsrat hat gemäß § 87a Abs. 1 Satz 
2 Nr. 1 AktG eine Maximal vergütung für den 
Vorstands vor sitzenden sowie für die übrigen 
ordent lichen Vorstands mit glieder fest gelegt, 
deren Höhe jeweils der Gesamt vergütung der 
Vorstands mitglieder entspricht. Die Maximal-
vergütung im Sinne dieses Vergütungs sys-
tems ist die betrags mäßige Höchst grenze für 
die Summe aus (i) Festver gütung für ein Ge-
schäfts jahr, (ii) kurzfristiger variabler jährlicher 
Vergütung für ein Geschäftsjahr und (iii) den 
auf das Geschäftsjahr entfallenden Anteil des 
Long-Term-Incentives. 

Die Maximal vergütung soll für den Vor sitzenden 
des Vor stands 1,7 Mio. € und für die übrigen Mit-
glieder des Vor stands jeweils 1,2 Mio. € nicht 
über steigen. Da der Long-Term-Incentive ein-
malig und erst nach Ablauf sämtlicher Geschäfts-

abschluss definiert. Der Bemessungs zeitraum 
entspricht jeweils drei Geschäfts jahren, das 
heißt dem Geschäfts jahr, in dem der Long-Term-
Incentive ge währt wird (Ausgangsjahr), und den 
folgenden zwei Geschäfts jahren. Der Long-Term-
Incen tive ist zahlbar, wenn das Bonusziel im 
Ausgangs jahr mindestens erreicht und in den 
beiden Folge jahren des Bemessungs zeit raums 
nicht unter schritten wurde. Die Gesamt höhe 
des Long-Term-Incentive darf 2,1 Mio. € und der 
auf ein Geschäfts jahr des Bemessungs zeitraums 
ent fallende Teil darf 700 T€ nicht über steigen 
(Höchstbetrag).

Ob die Bonusziele für den Long-Term-Incentive 
erreicht wurden, wird vom Aufsichts rat im 
Rahmen der Aufsichts rats sitzung fest gelegt, 
die über die Billigung des Konzern ab schlusses 
für das zweite, auf das Ausgangs jahr folgen-
de Geschäftsjahr beschließt. Der Long-Term-
Incentive ist in bar einen Monat nach Billigung 
dieses Konzern abschlusses durch den Aufsichts-
rat auszuzahlen.

D. Bestimmung der Struktur und Höhe der 
Gesamtvergütung der Vorstandsmitglieder

Der Aufsichtsrat legt in Übereinstimmung mit 
dem Ver gütungssystem jeweils bei Abschluss des 
Dienst vertrags die Höhe der Gesamtvergütung 
für jedes Vorstands mitglied fest. Diese ist für 
jedes Vorstands mitglied jeweils die Summe aus 
fester und variabler Vergütung.

Bei der Festlegung der Gesamtvergütung 
achtet der Aufsichts rat darauf, dass diese in 
einem angemessenen Verhält nis zu den Auf-
gaben und Leistungen des Vorstands mitglieds 
steht. Das Vergütungs system erlaubt es dem 
Aufsichts rat, bei der Höhe der Gesamt vergütung 
auch die Funktion und den Verantwortungs-
bereich der einzelnen Vor stands mitglieder zu 
berück sichtigen. Außerdem eröffnet es dem 
Aufsichts rat die Möglich keit, funktionsspezifi-
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prüfung und Anpassung der Ver gütung an die 
Marktüblichkeit variieren.

G. Angaben zu vergütungsbezogenen Rechts-
geschäften

1. Laufzeiten und Beendigung der Dienstver-
träge

Die Vergütung der Vorstandsmitglieder ist in 
deren jeweiligen Dienstverträgen festgelegt, 
wobei die variablen Ver gütungs bestandteile an-
hand dieses Vergütungs systems vom Aufsichts-
rat bestimmt werden. Die Lauf zeit der Vor-
standsdienstverträge ist an die Dauer der Be-
stellung gekoppelt. 

Die Dienstverträge der Vorstandsmitglieder wer-
den für die Dauer der Bestellung abgeschlossen. 
Unter Berücksichtigung der aktienrechtlichen 
Vor gaben des § 84 AktG betragen Bestell bezie-
hungsweise Vertragsdauer bei Erstbestellung 
und Wiederbestellung eines Vorstandsmitglieds 
maximal fünf Jahre.

Im Einklang mit den aktienrechtlichen Vorgaben 
sehen die Vorstandsdienst verträge keine or-
dent liche Kün digungs möglichkeit vor; das 
beider seitige Recht zur frist losen Kündigung 
des Vor stands dienst vertrags aus wichtigem 
Grund bleibt un berührt. Im Fall einer vorzeiti-
gen Beendigung der Bestellung erlischt der Vor-
stands dienst vertrag ebenfalls vorzeitig. 

Neben den Dienstverträgen mit der infas Holding 
AG können mit Zustimmung des Aufsichts-
rats zusätz liche Dienst verträge der Vorstands-
mitglieder auch mit Tochter gesellschaften der 
infas Holding AG ab geschlossen werden, wenn 
das aus Sicht des Aufsichts rats sinnvoll erscheint. 
Der Aufsichts rat wird mittels konzern weiter 
Zustimmungs vorbehalte sicherstellen, dass 
die Vorgaben des Vergütungssystems auch in 
derartigen Konstellationen eingehalten werden. 

jahre des Bemessungs zeit raums auszuzahlen ist, 
kann der tatsächliche Zufluss für das Geschäfts-
jahr, in dem der Long-Term-Incentive ausgezahlt 
wird, diesen Betrag übersteigen.

Bei diesen Beträgen handelt es sich nicht um 
die vom Aufsichts rat generell für angemessen 
gehaltene Zielvergütung, sondern lediglich um 
eine absolute Obergrenze, die allenfalls bei op-
timaler Zielerreichung relevant werden könnte. 

F. Relativer Anteil der Vergütungskomponen-
ten an der Maximalvergütung

Die relativen Anteile der jeweiligen Vergütungs-
bestandteile an der jährlichen Maximal gesamt-
ver gütung (in %) sollen (unter den An nahmen 
(i) des Erreichens des Maximal betrags bei der 
kurz fristigen variablen Vergütung und (ii) des 
Ver dienens des Long-Term-Incentives, wobei 
dieser anteilig auf die drei Geschäftsjahre des 
Bemessungs zeitraums umgelegt wurde) für alle 
Vorstands mitglieder in etwa betragen:

– Festvergütung: 
ca. 20 – 45 Prozent

– kurzfristige variable Vergütung:  
ca. 15 – 20 Prozent

– langfristige variable Vergütung: 
ca. 40 – 60 Prozent

Der Anteil der Festvergütung (Grundvergütung 
und Neben leistungen) liegt bei rund 20-45 % der 
Maximal gesamt vergütung. Der Anteil der kurz-
fristigen variablen Ver gütung an der Maximal-
gesamt vergütung beträgt rund 15-20 %. Der 
Anteil der langfristigen variablen Vergütung 
an der Maximalgesamtvergütung (bei anteili-
ger Umlage des Long-Term-Incentives auf die drei 
Geschäftsjahre des Bemessungszeitraums) be-
trägt rund 40-60 %.

Diese Relationen können durch funktiona-
le Differenzierung und/oder bei einer Über-
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Grund hierfür (warum das lang fristige Wohl-
ergehen der Gesellschaft die Abweichung erfor-
dert) in angemessener Form beschrieben sind. 
Die Bestand teile des Vergütungssystems, von 
denen in Ausnahme fällen abgewichen werden 
kann, sind das Verfahren und die Regelungen 
zur Vergütungs struktur und -höhe sowie die 
einzelnen Vergütungs bestand teile, insbeson-
dere die Leistungs kriterien. Sachlich kann der 
Aufsichts rat von dem jeweiligen relativen Anteil 
der einzelnen Vergütungs bestand teile und ihren 
jeweiligen Voraus setzungen abweichen. Weiter-
hin kann er die Fest vergütung im Einzelfall 
vorüber gehend anders festsetzen, wenn dies 
im Interesse des lang fristigen Wohlergehens der 
Gesellschaft liegt. Der Aufsichts rat kann jedoch 
nicht die von der Hauptversammlung festgelegte 
Maximalvergütung überschreiten.

2. Leistungen im Falle der vorzeitigen Beendi-
gung des Dienstvertrags

Im Fall einer unterjährigen Beendigung des 
Dienst vertrags werden die Festvergütung und der 
Jahres bonus grundsätzlich nur zeitan teilig ge-
währt; ein Anspruch auf den Long-Term-Incentive 
be steht nur, soweit die entsprechen den Voraus-
setzungen vor liegen. Zusagen für Leistungen aus 
An lass der vor zeitigen Beendigung des Dienst-
vertrags durch das Vorstands mitglied infol-
ge eines Kontroll wechsels (Change of Control) 
werden nicht vereinbart. 

In den Dienstverträgen werden keine nachver-
traglichen Wettbewerbs verbote vereinbart. 
Daher ist die Zahlung einer Karenz entschädigung 
im Ver gütungssystem nicht vor gesehen.

H. Vorübergehende Abweichungen vom Ver-
gütungssystem

Der Aufsichtsrat kann gemäß § 87a Abs. 2 Satz 
2 AktG vorübergehend vom Vergütungssystem 
abweichen, wenn dies im Interesse des langfris-
tigen Wohlergehens der Gesellschaft notwen-
dig ist. Gründe hierfür können beispielsweise 
die Angleichung des Vergütungssystems bei 
einer signifikant veränderten Unternehmens-
strategie zur Gewährung der adäquaten Anreiz-
setzung sein oder weitreichende Änderungen der 
Wirtschafts situation (z. B. durch Pandemien oder 
schwere Wirtschafts krisen), die die ursprüngli-
chen Leistungs kriterien und/oder Kenn zahlen 
des Vergütungs systems hinfällig werden las-
sen, sofern die konkreten Aus wirkungen nicht 
vorherseh bar waren. Allgemein un günstige 
Markt entwicklungen stellen aus drücklich kei-
nen Ausnahme fall dar, der zum Abweichen vom 
Vergütungs system berechtigt. 

Verfahrensmäßig setzt ein solches Abweichen 
einen ausdrück lichen Beschluss des Aufsichtsrats 
voraus, in dem konkret die Dauer der Abweichung 
sowie die Ab weichung als solche, aber auch der 
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Menno Smid
Vorstandsvorsitzender

Dr. Isabell 
Nehmeyer-Srocke
Finanzvorstand

 T€ T€ T€ T€

 2023 2022 2023 2022

Festvergütung:

Jahresgehalt 200 384 206 204

Relativer Anteil 44 % 78 % 45 % 64 %

Nebenleistungen 5 10 0 14

Relativer Anteil 1 % 2 % 0 % 5 %

Summe Festvergütung 205 394 206 218

Relativer Anteil 45 % 80 % 45 % 69 %

Variable Vergütung:

Einjährige variable Vergütung 250 101 250 100

Relativer Anteil 55 % 20 % 55 % 31 %

Mehrjährige variable Vergütung 0 0 0 0

Relativer Anteil 0 % 0 % 0 % 0 %

Summe variable Vergütung 250 101 250 100

Relativer Anteil 55 % 20 % 55 % 31 %

Summe Gesamtvergütung 455 495 456 318

Relativer Anteil 100 % 100 % 100 % 100 %

Die variable Vergütung wird für das abgelaufene 
Geschäftsjahr 2023 gewährt. Hierfür wird am 
Ende des Jahres eine kurzfristige Rückstellung 
gebildet, weil die Auszahlung dieser geschulde-
ten Vergütung erst nach Feststellung des Jahres- 
und Konzernabschlusses erfolgt.

Gesamtvergütung des Vorstands (inkl. Vergütungen von Tochtergesellschaften) 20231

1 In den Berechnungen kann es durch mathemati-
sche Rundungen zu geringfügigen Abweichungen 
kommen, weil in den Tabellen die Werte in T€ 
angegeben werden.
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Vergütungssystem des Aufsichtsrats

A. Satzungswortlaut

Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder ist 
in § 12 der Satzung der Gesellschaft geregelt, 
der wie folgt lautet:

„1. Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält jähr
lich, d. h. nach Ablauf des Geschäfts jahrs, eine 
feste Ver  gütung (Grund ver gütung) in Höhe von 
14.000,00 €. Zusätzlich erhält jedes Auf sichts rats
mit glied ein Sitzungs geld in Höhe von 1.500,00 € 
je Sitzung. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält 
das Doppelte und der stellvertretende Vorsitzende 
das Eineinhalbfache der genannten Beträge. Die 
Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten außerdem 
Ersatz für die ihnen bei der Wahrnehmung ihres 
Amtes erwachsenen Auslagen. Eine auf ihre 
Bezüge zu entrichtende Umsatzsteuer wird den 
Mitgliedern des Aufsichtsrats von der Gesellschaft 
erstattet.

 2023 2022 2021 2020

T€
Verände
rung in % T€

Verände
rung in % T€

Verände
rung in % T€

Gesamtvergütung 
Menno Smid 455 -8 % 495 -49 % 962 69 % 569

Gesamtvergütung  
Dr. Isabell  
Nehmeyer-Srocke 456 43 % 318 1.730 % 17 100 % 0

Gesamtvergütung 
Alexander Mauch 0 0 % 0 -100 % 227 -21 % 289

Gesamtvergütung des 
Vorstands 912 12 % 813 -33 % 1.206 41 % 857

Ertragsentwicklung des 
Konzerns EBIT 185 -95 % 3.913 2.849 % 133 -95 % 2.933

Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter (FTE Jahres-
durchschnitt) 336 33 % 252 32 % 191 2 % 187

Durchschnittliche 
Vergütung sämtlicher 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der infas 
Holding AG und ihrer 
Konzernunternehmen 46 -5 % 48 -11 % 54 4 % 53

Zur Ermittlung der durchschnittlichen Ver-
gütung der Mitarbeitenden des Konzerns 
wurde der Auf wand für die Brutto-Löhne und 
Ge hälter für alle Mit arbeitenden ohne die Vor-
stände, Geschäfts führenden, Auszu bildenden, 
Praktikan tinnen und Praktikanten und ruhen-
den Arbeits verhältnisse herangezogen und zur 
durch schnittlichen An zahl der Mit arbeiterinnen 
und Mitarbeiter (Vollzeit äquivalente) ins Verhält-
nis gesetzt.

Die Verringerung der durchschnittlichen Ver-
gütung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist 
vor allem auf das starke Wachstum der Anzahl an 
Interviewerinnen und Interviewern in der CATI-
LAB GmbH zurückzuführen.

2023 wurden keine variablen Vergütungs-
bestandteile zurückgefordert.
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trag lichen ver gütungs bezogenen Rechts ge-
schäfte im Sinne von § 87a Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 
AktG ab ge schlossen werden.

E. Aufschubzeiten

Die Vergütung ist fällig nach Ablauf des jewei-
ligen Geschäfts jahres. Weitere Aufschubzeiten 
für die Auszahlung von Vergütungsbestandteilen 
bestehen nicht.

F. Festsetzung, Umsetzung und Überprüfung 
des Vergütungssystems

Das Vergütungssystem und die konkrete Ver-
gütung der Aufsichtsrats mitglieder werden in 
der Satzung fest gesetzt. Zu ständig für eine Än-
derung der Ver gütung im Wege einer Satzungs-
änderung ist die Haupt versammlung.

Die Hauptversammlung beschließt gemäß § 113 
Abs. 3 AktG mindestens alle vier Jahre über die 
Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder. Ein be-
stätigender Beschluss ist zulässig und setzt die 
einfache Stimmen mehrheit voraus. Eine mate-
rielle Änderung des in der Satzung festgesetzten 
Vergütungs systems und der Ver gütung der Auf-
sichtsrats mitglieder er fordert einen Beschluss 
mit satzungs ändernder Mehrheit. 

Eine Überprüfung der Vergütung des Aufsichts-
rats findet regelmäßig statt. Hierbei werden 
insbesondere die zeitliche Inanspruchnahme, 
der Umfang der wahr zunehmenden Aufgaben 
und die finanzielle Situation der Gesell schaft 
berück sichtigt sowie ggf. ein Vergleich mit dem 
Vergütungssystem ähnlicher Gesellschaften. 
Sollten Vorstand und Aufsichtsrat hierbei An lass 
für eine Änderung sehen, werden sie der Hauptv-
ersammlung ein angepasstes Vergütungs system 
vorschlagen. Mindestens alle vier Jahre wird das 
Vergütungs system der Hauptversammlung vor-
gelegt. 

Interessenkonflikte im Zusammenhang mit 
dem Ver gütungssystem des Auf sichts rats sind 

2. Die Vergütungsregelung nach Abs. 1 findet erst
mals Anwendung für das gesamte Geschäftsjahr 
2015.“

B. Beitrag der Vergütung zur Förderung der 
Geschäftsstrategie und zur langfristigen 
Entwicklung

Für die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder 
sind ausschließlich fixe Vergütungs bestand-
teile nebst Auslagen ersatz, nicht aber variab-
le Vergütungs elemente vorgesehen. Die Fix-
ver gütung stärkt die Unabhängig keit der Auf-
sichts rats mitglieder und leistet so einen mittel-
baren Beitrag „zur langfristigen Entwicklung der 
Gesellschaft“ (vgl. § 87a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 AktG).

Das Vergütungssystem schafft Anreize dafür, 
dass die Aufsichtsrats mitglieder proaktiv zur 
„Förderung der Geschäfts strategie“ (vgl. § 87a 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 AktG) bei tragen, indem der 
höhere zeit liche Aufwand des Vorsitzenden, der 
besonders eng an der Besprechung strategischer 
Fragen beteiligt ist, und des stellvertretenden 
Vorsitzenden des Aufsichtsrats angemessen 
berück sichtigt werden.

C. Vergütungsbestandteile

Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten nur eine 
feste Vergütung, jeweils zuzüglich der auf die 
Vergütung anfallenden Umsatzsteuer. Gehört 
ein Aufsichts rats mitglied dem Aufsichts rat 
nicht während des gesamten Geschäfts jahrs an, 
wird die Vergütung zeitanteilig gewährt. Hinzu 
kommt die Er stattung der durch die Aus übung 
des Amts entstehenden Auslagen.

D. Keine variable Vergütung, keine vergü-
tungsbezogenen Rechtsgeschäfte

Da das Vergütungssystem keine variablen Ver-
gütungs bestandteile enthält, entfallen Angaben 
gemäß § 87a Abs. 1 Satz 2 Nr. 4, 6, 7 AktG. Die Ver-
gütung der Aufsichtsrats mitglieder ist unmittel-
bar in der Satzung festgelegt, sodass keine ver-
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in der Ver gangen heit nicht vorge kommen. 
Etwaigen Interessen kon flikten bei der Über-
prüfung des Vergütungs systems wirkt die ge-
setzliche Kompetenz ordnung ent gegen, da die 
letzt endliche Entscheidungs befugnis über die 
Aufsichts ratsver gütung der Haupt versammlung 
zu ge wiesen ist und dieser ein Beschluss vorschlag 
vom Vorstand und vom Aufsichts rat unter breitet 
wird. Mithin ist bereits in den gesetz lichen 
Regelungen ein System der gegen seitigen Kon-
trolle vorgesehen. Im Übrigen gelten die allge-
meinen Regeln für Interessen konflikte, wonach 
solche ins besondere offen zulegen und angemes-
sen zu behandeln sind.

Vergütung des Aufsichtsrats 2023

Dr. Oliver Krauß
Aufsichtsrats- 
vorsitzender

Hans-Joachim  
Riesenbeck
Stellvertretender 
Aufsichtsrats- 
vorsitzender

Dr. Veronika  
Jäckle-Mittnacht

 2023 2022 2023 2022 2023 2022

T€ T€ T€ T€ T€ T€

Feste Vergütung 28 28 21 21 14 14

Sitzungsgelder 21 21 16 16 9 9

Aufwandsentschädigungen 2 0 1 0 1 0

Summe Gesamtvergütung 51 49 37 37 24 23
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2. Bericht des Vorstands gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 
8 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 3 und 
Abs. 4 Satz 2 AktG (Anlage zu Tagesordnungs-
punkt 8)

Durch die vorstehende Ermächtigung unter 
Tages ordnungspunkt 8 soll die Gesellschaft 
weiter hin in die Lage versetzt werden, eigene 
Aktien zu erwerben und zu verwenden. Zudem 
soll durch die vor geschlagene Regelung die 
Gesell schaft die Möglichkeit erhalten, neben 
dem Erwerb über die Börse, eigene Aktien 
auch durch ein öffent liches Kauf angebot oder 
eine öffent liche Aufforderung zur Abgabe von 
Verkaufs angeboten zu erwerben. Dabei ist der 
aktien rechtliche Gleichbehandlungs grund satz 
zu beachten. Bei der öffent lichen Auf forderung 
zur Abgabe eines Ange bots kann jede verkaufs-
willige Aktionärin bzw. jeder verkaufs willige 
Aktionär ent scheiden, wie viele Aktien und, 
bei Festlegung einer Preis spanne, zu welchem 
Preis sie bzw. er diese an bieten möchte. Sofern 
die gesamte An nahme des Angebots bzw. die 
bei Auf forderung zur Abgabe von Ange boten 
abgege benen gleich wertigen Angebote der 
Aktionärinnen und Aktionäre das vorgege bene 
Volumen übersteigen, muss der Erwerb bzw. die 
Annahme im Verhältnis der jeweils angebote-
nen Aktien erfolgen. Hierbei soll es allerdings 
möglich sein, eine bevorrechtigte Annahme 
geringer Stück zahlen bis maximal 100 Stück 
je Aktionärin bzw. Aktionär vorzusehen. Diese 
Möglich keit dient dazu, gebrochene Beträge bei 
der Fest legung der zu erwerbenden Quoten und 
kleine Rest bestände zu vermeiden und damit die 
technische Abwicklung zu erleichtern. 

Der Vorstand soll durch die Hauptversammlung 
ermächtigt werden, eigene Aktien ohne weite-
ren Hauptversammlungsbeschluss einzuziehen 
(§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 6 AktG). Die vorgeschla-
gene Ermächtigung sieht dabei entsprechend 
§ 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG vor, dass der Vorstand 

die Aktien auch ohne Kapitalherabsetzung ein-
ziehen kann. Durch Einziehung der Aktien ohne 
Kapitalherabsetzung erhöht sich der anteilige 
Betrag der übrigen Stückaktien am Grundkapital 
der Gesellschaft. Der Vorstand wird insoweit er-
mächtigt, die Satzung hinsichtlich der Angabe 
der sich verändernden Anzahl der Stückaktien 
anzupassen. 

Die Veräußerung eigener Aktien, die aufgrund 
dieser oder einer älteren Ermächtigung oder in 
sonstiger Weise erworben wurden, soll in folgen-
den Fällen unter Ausschluss des Bezugsrechts der 
Aktionärinnen und Aktionäre erfolgen können: 

a) Mit der Ermächtigung zur Abgabe der er-
worbenen Aktien an Dritte und zur Veräußerung 
der erworbenen eigenen Aktien auch in anderer 
Weise als über die Börse oder durch ein Angebot 
an alle Aktionärinnen und Aktionäre, soweit der 
Veräußerungspreis den Börsenpreis nicht we-
sentlich unterschreitet, macht die Gesell schaft 
von der Möglich keit zum Bezugsrechts ausschluss 
gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG in Verbindung 
mit § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG Gebrauch. Die 
endgültige Festlegung des Veräußerungs-
preises für die eigenen Aktien erfolgt zeitnah 
vor der Veräußerung der eigenen Aktien. Diese 
Möglichkeit dient dem Interesse der Gesell schaft 
und der Aktionärinnen und Aktionäre, da sie der 
Gesell schaft zu größerer Flexibi lität verhilft. 
Durch sie können zusätzliche neue Aktionärs-
gruppen im In- und Ausland geworben werden. 
Sie ermöglicht der Gesellschaft insbesondere, 
eigene Aktien beispiels weise an institutionelle 
Anleger zu verkaufen. Die gesetzlich vorgesehene 
Möglich keit des Bezugsrechtsausschlusses ver-
setzt die Gesellschaft darüber hinaus in die Lage, 
sich aufgrund der jeweiligen Börsensituation 
bietende Möglichkeiten schnell und flexibel zu 
nutzen, da es nicht der zeit- und kostenaufwen-
digen Abwicklung eines Bezugsrechtshandels 
bedarf. Die vorgeschlagene Ermächtigung 
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dient damit der Sicherung einer dauer haften 
und ange messenen Eigen kapital ausstattung 
der Gesell schaft. Konkrete Pläne für die Inan-
spruch nahme dieser Ermächtigung bestehen 
derzeit nicht. Der Vor stand wird die jeweils 
nächste Haupt versammlung über die etwaige 
Aus nutzung dieser Ermächtigung unter richten. 

Die Vermögens- und Stimmrechts interessen 
der Aktionärinnen und Aktionäre werden bei 
der Ver äußerung eigener Aktien an Dritte unter 
Ausschluss des Bezugs rechts auf Grundlage des 
§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 in Verbindung mit § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG angemessen gewahrt. Die 
Ermächtigung beschränkt sich auf maximal 
10 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft. 

Auf die Höchstgrenze werden diejenigen Aktien 
angerechnet, die während der Laufzeit die-
ser Ermächtigung im Rahmen einer Kapital-
erhöhung unter Ausschluss des Bezugs rechts 
nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unmittelbar oder 
bei Ausnutzung eines genehmigten Kapitals in 
Verbindung mit § 203 Abs. 1 AktG aus gegeben 
werden. Ferner werden diejenigen Aktien an-
gerechnet, die während der Laufzeit dieser 
Ermächtigung zur Bedienung von Wandlungs- 
oder Options rechten bzw. zur Erfüllung von 
Wandlungs- oder Options pflichten aus Wandel- 
oder Optionsschuld verschreibungen oder aus 
Wandel- oder Optionsgenuss rechten ausge geben 
werden bzw. noch ausge geben werden können, 
soweit die Schuld verschreibungen bzw. Genuss-
rechte während der Laufzeit dieser Ermächtigung 
aufgrund anderweitiger Ermächtigung in ent-
sprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 
4 AktG unter Aus schluss des Bezugs rechts 
ausge geben werden. Der zeit besteht eine 
Ermächtigung des Vor stands zur Ausgabe von 
Schuld verschreibungen oder Genuss rechten 
nicht. Sollte jedoch während der Lauf zeit der 
Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien eine 
solche Ermächtigung des Vor stands zur Aus gabe 

von Schuldverschreibungen oder Genussrechten 
von der Hauptversammlung beschlossen werden 
und der Vorstand diese Ermächtigung ausnutzen 
und derartige Schuldverschreibungen und/oder 
Genussrechte unter Bezugsrechtsausschluss 
der Aktionärinnen und Aktionäre ausgeben, 
so sind auch solche Aktien der Gesellschaft auf 
die genannte Höchstgrenze von 10 Prozent des 
Grundkapitals anzurechnen, die aufgrund eines 
Wandlungsrechts oder einer Wandlungspflicht 
an die Inhaber der Schuldverschreibungen oder 
Genussrechte auszugeben wären.

Zum Schutz der Aktionärinnen und Aktionäre ist 
weiter vorgesehen, dass Maß nahmen des Vor-
stands aufgrund dieser Er mächtigung der Zu-
stimmung des Auf sichts rats bedürfen. Zu gleich 
ist zum Schutz der Aktionärinnen und Aktionäre 
vor gesehen, dass die er worbenen Aktien, wenn 
sie in anderer Weise als über die Börse oder durch 
ein An gebot an alle Aktionärinnen und Aktionäre 
ver äußert werden sollen, nur zu einem Preis 
ver äußert werden dürfen, der den Börsen preis 
von Aktien der Gesell schaft zum Zeit punkt der 
Veräußerung nicht wesentlich, das heißt kei-
nesfalls um mehr als 5 Prozent, unterschreitet. 

b) Die Gesellschaft soll außerdem in der Lage 
sein, eigene Aktien zur Verfügung zu haben, um 
diese als Gegen leistung im Rahmen von Unter-
nehmens zusammen schlüssen oder beim Erwerb 
von Unter nehmen, Unter nehmens teilen oder 
Unter nehmens beteiligungen gewähren zu kön-
nen. Darüber hinaus soll die Möglich keit für die 
Gesell schaft bestehen, eigene Aktien zu nutzen, 
um sonstige Vermögens gegenstände, einschließ-
lich Grundstücke und Forderungen, zu erwer-
ben. Ferner soll die Gesellschaft Forderungen, 
die sich gegen die Gesellschaft selbst oder gegen 
mit ihr verbundene Unternehmen richten, mit 
eigenen Aktien begleichen können. Der interna-
tionale Wettbewerb und die Globalisierung der 
Wirtschaft erfordern die Flexibilität, auch eige-
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der Geschäftsführung von verbundenen Unter-
nehmen anzubieten und/oder zu gewähren. 
Der Aufsichtsrat kann die an die Mitglieder des 
Vorstands der Gesell schaft bzw. der Vorstand 
kann die an Mitarbeitende der Gesellschaft und 
von mit ihr verbundenen Unter nehmen sowie 
die an Mitglieder der Geschäfts führung von 
ver bundenen Unter nehmen zu gewährenden 
Aktien auch im Wege von Wertpapier darlehen 
von einem Kredit institut oder einem anderen die 
Voraus setzungen des § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG er-
füllenden Unternehmen beschaffen und die auf-
grund der vorstehenden Erwerbsermächtigung 
erworbenen Aktien der Gesellschaft zur Rück-
führung dieser Wertpapierdarlehen verwenden. 

Die Entscheidung darüber, wie von der Er mäch-
tigung im Einzelfall Gebrauch gemacht wird, tref-
fen die zu ständigen Organe der Gesell schaft; 
sie werden sich dabei allein vom Inter esse der 
Aktionärinnen und Aktionäre der Ge sell schaft 
leiten lassen und in der jeweils nächsten Haupt-
versammlung über ihre Ent scheidungen gemäß 
§ 71 Abs. 3 Satz 1 AktG berichten. Konkrete Pläne 
für eine Ausnutzung der Ermächtigung beste-
hen derzeit nicht.

ne Aktien als Gegenleistung anbieten zu kön-
nen. Die vorgeschlagene Ermächtigung soll der 
Gesellschaft daher die Möglichkeit einräumen, 
ihr sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb von 
Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen 
und sonstigen Vermögenswerten schnell und 
flexibel nutzen zu können. 

Bei der Ausnutzung wird der Vorstand sicher-
stellen, dass die Interessen der Aktionärinnen 
und Aktionäre angemessen gewahrt werden. 
Der Vor stand wird die jeweils nächste Haupt-
versammlung über die etwaige Ausnutzung 
dieser Ermächtigung unterrichten. 

c) Eigene Aktien sollen auch Mitarbeitenden 
der Gesellschaft und von mit ihr verbundenen 
Unternehmen zum Erwerb angeboten wer-
den können. Die Ausgabe eigener Aktien an 
Mitarbeitende – in der Regel unter der Auflage 
einer mehrjährigen angemessenen Sperrfrist 
– liegt im Interesse der Gesellschaft und ihrer 
Aktionärinnen und Aktionäre, da hierdurch die 
Identifikation der Mitarbeitenden mit ihrem 
Unter nehmen und damit die Steigerung des 
Unter nehmenswerts gefördert werden. 

Die Ermächtigung schafft die rechtliche 
Möglich keit, vorhandene eigene Aktien als 
Bestand teil eines Ver gütungssystems auch den 
Mitgliedern des Vorstands anzubieten und/oder 
zu gewähren. Die Entscheidung, ob von dieser 
Möglichkeit Gebrauch gemacht wird, trifft al-
lein der Aufsichts rat der Gesellschaft als das 
für die Fest legung der Vorstands vergütung zu-
ständige Organ. 

Die eigenen Aktien können auch einem Kredit-
institut oder einem anderen die Voraussetzungen 
des § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG erfüllenden Unter-
nehmen übertragen werden, das die Aktien 
mit der Ver pflichtung übernimmt, sie den Mit-
gliedern des Vorstands der Gesell schaft und Mit-
arbeitenden der Gesell schaft und von mit ihr 
verbundenen Unternehmen sowie Mitgliedern 
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des 22. Tages vor der Hauptver sammlung (so-
genannter Nachweis stichtag) zu beziehen. Dies 
ist dem Umstand geschuldet, dass der Gesetz-
geber die aktien gesetzliche Regelung zum 
Nachweis stichtag angepasst hat (vgl. hierzu 
auch Tagesordnungspunkt 7). Unter dem Begriff 
des „Geschäfts schlusses“ ist ausweislich der 
Gesetzes materialien 24:00 Uhr zu verstehen. 
Maßgeb liches Datum für den Nachweis ist somit 
der 3. Juni 2024, 24:00 Uhr MESZ. Der Nachweis-
stichtag entspricht materiellrechtlich dem nach 
der bisherigen Regelung des § 123 Abs. 4 Satz 
2 AktG a.F. und § 16 Abs. 2 Satz 2 der Satzung 
der Gesellschaft maßgeblichen Zeitpunkt, dem 
Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, 
also dem 4. Juni 2024, 0:00 Uhr (MESZ).

Die Anmeldung und der Nachweis des Anteils-
besitzes müssen spätestens bis zum Ablauf des 
18. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ), unter den nach-
folgend genannten Kontaktdaten eingehen: 

infas Holding Aktiengesellschaft
c/o HVBEST Event-Service GmbH
Mainzer Straße 180
66121 Saarbrücken
oder
per Fax: 0681/9 26 29 29
oder
per E-Mail: infas-hv2024@hvbest.de

Üblicherweise übernehmen die depotführen-
den Institute die erforderliche Anmeldung und 
die Übermittlung des Nachweises des Anteils-
besitzes für ihre Kundinnen und Kunden, so-
fern diese die ihnen durch ihr depotführendes 
Institut zuge sandten Formulare recht zeitig 
ausfüllen und zurücksenden. Im Zweifel sollten 
sich Aktionärinnen und Aktionäre früh zeitig bei 
ihrem depotführenden Institut erkundigen, ob 
dieses für sie die Anmeldung und den Nachweis 
des Anteilsbesitzes vornimmt. 

Weitere Angaben und 
Hinweise

1. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Zum Zeitpunkt der Einberufung dieser Haupt-
ver sammlung hat die infas Holding Aktien-
gesellschaft 9.000.000 auf den Inhaber lauten-
de nennbetragslose Stückaktien ausgegeben, die 
9.000.000 Stimmen gewähren. Die Gesellschaft 
hält zum Zeitpunkt der Ein berufung der Haupt-
versammlung keine eigenen Aktien.

2. Hinweise zur Teilnahme an der Hauptver-
sammlung

Voraussetzungen für die Teilnah-
me an der Hauptversammlung 
und die Ausübung des Stimm-
rechts
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sowie 
zur Ausübung der versammlungsbezogenen 
Rechte, insbesondere des Stimmrechts, sind nur 
diejenigen Aktionärinnen und Aktionäre berech-
tigt, die sich ordnungsgemäß angemeldet und 
ihren Anteilsbesitz nachgewiesen haben.

Die Anmeldung und der Nachweis des Anteils-
besitzes bedürfen der Textform (§ 126b BGB) und 
müssen in deutscher oder englischer Sprache 
abgefasst sein. Der Nachweis des Anteilsbesitzes 
hat durch einen durch den Letztintermediär 
in Textform ausgestellten Nachweis über den 
Anteilsbesitz der Aktionärin bzw. des Aktionärs 
zu erfolgen, der der Gesellschaft auch vom Letzt-
intermediär direkt übermittelt werden kann. Ein 
Nachweis im Sinne des § 67 c Abs. 3 AktG reicht 
jedenfalls aus.

Anders als in den Vorjahren hat sich der Nachweis 
des Anteilsbesitzes auf den Geschäftsschluss 
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tigt; die Möglichkeit einer Bevollmächtigung 
oder Ermächtigung zur Rechtsausübung durch 
den Vorbesitzer, der die Aktien zum Nachweis-
stichtag gehalten hat, bleibt unberührt. Der 
Nachweisstichtag hat keine Bedeutung für die 
Dividendenberechtigung.

Stimmrechtsvertretung
Bevollmächtigung von Dritten

Aktionärinnen und Aktionäre können ihre ver-
sammlungsbezogenen Rechte, insbesonde-
re ihr Stimm recht, in der Haupt versammlung 
durch eine bevoll mächtigte Person ihrer Wahl 
ausüben lassen. Auch in diesem Falle sind eine 
frist gerechte Anmeldung und ein frist gerechter 
Nach weis des Anteils besitzes, wie vor stehend im 
Abschnitt „Voraus setzungen für die Teilnahme 
an der Haupt ver sammlung und die Ausübung 
des Stimm rechts“ beschrieben, erforderlich. Die 
Er teilung der Vollmacht kann sowohl gegenüber 
der zu bevoll mächtigenden Person als auch ge-
genüber der Gesellschaft erklärt werden. 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und 
der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber 
der Gesellschaft bedürfen nach § 17 Abs. 1 der 
Satzung der Gesellschaft der Textform (§ 126b 
BGB), wenn weder ein Kreditinstitut noch eine 
Aktionärsvereinigung noch eine andere diesen 
nach aktienrechtlichen Bestimmungen gleich-
gestellte Person bevollmächtigt werden soll. In 
den vorgenannten Fällen gilt gemäß der genann-
ten Satzungsregelung die Vorschrift des § 135 
AktG. Für die Bevollmächtigung der von der 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreterin 
gelten zudem die weiter unten beschriebenen 
Besonderheiten. 

Bevollmächtigt eine Aktionärin bzw. ein Aktionär 
mehr als eine Person, kann die Gesellschaft eine 
oder mehrere von diesen zurückweisen. 

Nach Eingang der Anmeldung und des Nach-
weises des Anteilsbesitzes werden den 
Aktionärinnen und Aktionären bzw. den von 
ihnen be nannten Be voll mächtigten von der 
An melde stelle Ein tritts karten für die Haupt ver-
sammlung über sandt. Um den recht zeitigen Er-
halt der Eintritts karten sicherzustellen, bitten wir 
die Aktionärinnen und Aktionäre, dafür Sorge zu 
tragen, dass ihre Anmeldung und der Nachweis 
ihres Anteils besitzes möglichst frühzeitig über-
mittelt werden. 

Anders als die ordnungsgemäße Anmeldung zur 
Hauptversammlung ist die Eintrittskarte nicht 
Teilnahmevoraussetzung, sondern dient ledig-
lich der Vereinfachung der Einlasskontrolle. Zur 
Erleichterung der Abwicklung bitten wir, im Fall 
der Teilnahme an der Hauptversammlung, die 
Eintrittskarte an der Einlasskontrolle vorzulegen.

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teil-
nahme an der Hauptver sammlung und für die 
Ausübung des Stimm rechts als Aktionärin bzw. 
Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteils-
besitzes ordnungs gemäß erbracht hat. Die 
Berechtigung zur Teil nahme und der Umfang 
des Stimm rechts bemessen sich dabei aus-
schließlich nach dem Anteils besitz zum Nach-
weis stichtag. Mit dem Nach weis stichtag geht 
keine Sperre für die Ver äußer barkeit des Anteils-
besitzes einher. Auch im Fall der voll ständigen 
oder teil weisen Ver äußerung des Anteils besitzes 
nach dem Nachweis stichtag ist für die Teilnahme 
und den Umfang des Stimmrechts ausschließ-
lich der Anteilsbesitz der Aktionärin bzw. des 
Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich. 
Entsprechendes gilt für Zuerwerbe von Aktien 
nach dem Nachweisstichtag. Personen, die 
zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besit-
zen und erst danach Aktionärin bzw. Aktionär 
werden, sind für die von ihnen gehaltenen 
Aktien in ihrer Eigenschaft als Aktionärin bzw. 
Aktionär nicht teilnahme- oder stimmberech-
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Der Nachweis einer Bevollmächtigung kann der 
Gesellschaft im Vorfeld der Hauptversammlung 
per Post, per Fax oder per E-Mail übermittelt 
werden. Aus organisatorischen Gründen muss 
ein solcher Nachweis spätestens am 24. Juni 
2024, 17:00 Uhr (MESZ) unter nachfolgenden 
Kontaktdaten eingegangen sein:

infas Holding Aktiengesellschaft 
c/o HVBEST Event-Service GmbH 
Mainzer Str. 180 
66121 Saarbrücken
oder
per Fax: 0681/9 26 29 29
oder
per E-Mail: infas-hv2024@hvbest.de

Vorstehende Übermittlungswege stehen auch 
zur Verfügung, wenn die Erteilung der Voll-
macht nicht durch Erklärung gegenüber der zu 
bevoll mächtigenden Person, sondern gegen-
über der Gesellschaft erfolgen soll. Ein geson-
derter Nachweis über die Erteilung der Bevoll-
mächtigung erübrigt sich in diesem Fall. Auch 
der Widerruf einer bereits erteilten Vollmacht 
kann auf den vorgenannten Übermittlungs-
wegen unmittelbar gegenüber der Gesellschaft 
erklärt werden. 

Am Tag der Hauptversammlung sind die Erteilung 
der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nach weis 
der Bevoll mächtigung gegenüber der Gesell-
schaft auch an der Ein- und Ausgangskontrolle 
zur Hauptversammlung möglich.

Aktionärinnen und Aktionäre, die eine Vertreterin 
oder einen Vertreter bevollmächtigen möchten, 
werden gebeten, zur Erteilung der Vollmacht 
das hierfür mit der Eintrittskarte übersandte 
For mular zu verwenden, falls sie die Voll macht 
nicht per E-Mail erteilen wollen. 

Bei der Bevollmächtigung eines Kreditinstitutes, 
einer Aktionärsvereinigung oder eines sonstigen 

von § 135 AktG erfassten Intermediärs oder von 
anderen diesen nach § 135 Abs. 8 AktG gleich-
gestellten Personen oder Institutionen sowie 
für den Widerruf und den Nachweis einer sol-
chen Bevollmächtigung können Besonderheiten 
gelten. Die Aktionärinnen und Aktionäre wer-
den gebeten, sich mit dem jeweiligen zu 
Bevollmächtigenden rechtzeitig abzustimmen, 
insbesondere im Hinblick auf eine von dem je-
weils zu Bevollmächtigenden möglicherweise 
geforderte Form der Vollmacht.

Bevollmächtigung der weisungsgebundenen 
Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft

Aktionärinnen und Aktionäre können sich auch 
durch die von der Gesellschaft als Stimmrechts-
ver treterin be nannte Mitarbeiterin der Gesell-
schaft bei der Aus übung ihres Stimm rechts 
ver treten las sen. Der Stimm rechts vertreterin 
müs sen dazu Voll macht sowie aus drück liche 
und ein deutige Weisungen für die Aus übung 
des Stimm rechts zu jedem relevanten Tages-
ordnungs punkt er teilt werden. Soweit eine aus-
drückliche und ein deutige Weisung fehlt, wird 
sich die Stimm rechts vertreterin für den jeweili-
gen Abstimmungs gegenstand der Stimme ent-
halten. Die Stimm rechtsvertreterin ist verpflich-
tet, weisungsgemäß abzustimmen. 

Auch im Falle der Bevollmächtigung der Stimm-
rechts vertreterin der Gesell schaft sind eine 
frist gerechte An meldung und ein fristgerech-
ter Nachweis des Anteils besitzes, wie oben im 
Abschnitt „Voraus setzungen für die Teil nahme an 
der Hauptver sammlung und die Aus übung des 
Stimm rechts“ beschrieben, erforderlich. 

Die von der Gesellschaft benannte Stimm rechts-
vertreterin wird weder im Vorfeld der Hauptver-
sammlung noch während der Hauptver-
sammlung Auf träge zu Wort meldungen, zum 
Stellen von Fragen oder Anträgen oder zur 
Abgabe von Erklärungen zu Protokoll entgegen-
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nehmen und – mit Ausnahme der Ausübung des 
Stimm rechts – auch keine sonstigen Aktionärs-
rechte wahrnehmen.

Hinsichtlich der Modalitäten der Erteilung, 
der Änderung, des Widerrufs und des Nach-
weises einer weisungs ge bun denen Voll macht 
an die von der Gesell schaft benannte Stimm-
rechts vertreterin wird auf die Ausführungen 
im vorher gehenden Ab schnitt über die „Bevoll-
mächtigung von Dritten“ ver wiesen. Die dortigen 
Aus führungen gelten entsprechend.

Aktionärinnen und Aktionäre, die die von der 
Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin 
bevollmächtigen möchten, werden gebeten, zur 
Erteilung der Vollmacht und der Weisungen 
hin sichtlich der Stimmrechts ausübung zu den 
Punkten der Tagesordnung das hierfür mit der 
Eintrittskarte übersandte Formular zu verwen-
den, falls sie die Vollmacht und die Weisungen 
nicht per E-Mail erteilen wollen. 

Angaben zu den Rechten der 
Aktionärinnen und Aktionäre nach 
§§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 und 
131 Abs. 1 AktG
Anträge auf Tagesordnungsergänzung nach 
§ 122 Abs. 2 AktG

Aktionärinnen und Aktionäre, deren Anteile zu-
sammen den zwanzigsten Teil (5 Prozent) des 
Grund kapitals (dies entspricht 450.000 Stück-
aktien) oder einen an teiligen Betrag am Grund-
kapital von 500.000 € (dies ent spricht 500.000 
Stück aktien) er reichen, können verlangen, dass 
Gegenstände auf die Tages ordnung gesetzt und 
bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegen-
stand der Tages ordnung muss eine Begründung 
oder eine Beschluss vorlage beiliegen. 

Zusätzlich müssen die Antragsstellerinnen und 
Antragsteller gemäß § 122 Abs. 2 Satz 1, Abs. 1 
Satz 3, 4 AktG nachweisen, dass sie seit min-
destens 90 Tagen vor dem Tag des Zu gangs des 
Verlangens In haberinnen bzw. Inhaber der Aktien 
sind und dass sie die Aktien bis zur Ent scheidung 
des Vorstands über das Ergänzungs verlangen 
halten. Bei der Berechnung dieser Frist sind §§ 70 
und 121 Abs. 7 AktG zu beachten. 

Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand 
(infas Holding Aktiengesellschaft, Vorstand, Kurt-
Schumacher-Straße 24, 53113 Bonn) zu richten 
und muss der Gesell schaft mindestens 30 Tage 
vor der Haupt versammlung, also spätestens am 
25. Mai 2024 (24:00 Uhr MESZ), zugehen.

Bekanntzumachende Ergänzungen der Tages-
ordnung werden unverzüglich nach Zugang 
des Ver langens im Bundes anzeiger bekanntge-
macht und solchen Medien zur Veröffentlichung 
zugeleitet, bei denen davon ausgegangen wer-
den kann, dass sie die Information in der ge-
samten Europäischen Union verbreiten. Sie 
werden außerdem unter der Internetadresse 
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der Gesellschaft www.infas-holding.de/hv2024 
veröffentlicht und nach § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG 
mitgeteilt. 

Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß  
§§ 126 Abs. 1, 127 AktG

Jede Aktionärin und jeder Aktionär ist berechtigt, 
Gegenanträge zu den Beschlussvorschlägen von 
Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu den Punkten 
der Tagesordnung sowie Vorschläge zur Wahl 
des Abschlussprüfers zu übermitteln. Solche 
Gegenanträge (die zu begründen sind) und 
Wahlvorschläge (die nicht begründet werden 
müssen) sind ausschließlich an eine der folgen-
den Kontaktmöglichkeiten zu richten:

infas Holding Aktiengesellschaft
z.Hd. Frau Ariane Mahn-Elske
Kurt-Schumacher-Str. 24
53113 Bonn
oder
per Fax: 0228/31 00 71
oder
per E-Mail: info@infas-holding.de

Anderweitig adressierte Gegenanträge und 
Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt.

Gegenanträge (einschließlich deren Begründung) 
und Wahlvorschläge, die der Gesellschaft über 
die vorstehend angegebenen Kontaktdaten min-
destens 14 Tage vor der Hauptversammlung, also 
spätestens am 10. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ), 
zugehen, wird die Gesellschaft einschließlich 
des Namens der Aktionärin bzw. des Aktionärs, 
einer etwaigen Begründung und einer etwai-
gen Stellungnahme der Verwaltung unverzüg-
lich über die Internetseite der Gesellschaft www.
infas-holding.de/hv2024 zugänglich machen, 
wenn die übrigen Voraussetzungen von § 126 
AktG bzw. § 127 AktG erfüllt sind.

Auskunftsrechte nach § 131 Abs. 1 AktG

In der Hauptversammlung können jede teil-
nehmende Aktionärin und jeder teilnehmende 
Aktionär sowie Aktionärsvertreterinnen und 
Aktionärsvertreter vom Vorstand Auskunft 
über Angelegenheiten der Gesellschaft ver-
langen, soweit die Auskunft zur sachgemäßen 
Beurteilung der Gegenstände der Tagesordnung 
erforderlich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt 
sich auch auf die rechtlichen und geschäftli-
chen Beziehungen der Gesellschaft zu einem 
verbundenen Unternehmen sowie auf die Lage 
des Konzerns und der in den Konzernabschluss 
einbezogenen Unternehmen. 

Unter bestimmten, in § 131 Abs. 3 AktG näher 
ausgeführten Voraussetzungen darf der 
Vorstand die Auskunft verweigern. Eine aus-
führliche Darstellung der Voraussetzungen, 
unter denen der Vorstand die Auskunft verwei-
gern darf, findet sich auf der Internetseite der 
Gesellschaft www.infas-holding.de/hv2024. 

Weitergehende Erläuterungen

Weitere Einzelheiten zu den Rechten der 
Aktionärinnen und Aktionäre gemäß §§ 122 
Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 und 131 Abs. 1 AktG sind 
auf der Internetseite der Gesellschaft www.infas-
holding.de/hv2024 abrufbar.

Hinweis auf die Internetseite der 
Gesellschaft
Die Informationen nach § 124a AktG zur 
Hauptversammlung finden sich auf der 
Internetseite der Gesellschaft www.infas-hol-
ding.de/hv2024. Die Abstimmungsergebnisse 
werden nach der Hauptversammlung dort ver-
öffentlicht.
Bonn, im Mai 2024

infas Holding Aktiengesellschaft

‒ Der Vorstand ‒

http:// www.infas-holding.de/hv2024
http://www.infas-holding.de/hv2024
http://www.infas-holding.de/hv2024
http://www.infas-holding.de/hv2024
http://www.infas-holding.de/hv2024
http://www.infas-holding.de/hv2024
http://www.infas-holding.de/hv2024
http://www.infas-holding.de/hv2024
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Hinweise zum Datenschutz
Der Schutz Ihrer Daten und deren rechtskon-
forme Verarbeitung haben für uns einen hohen 
Stellenwert. In unseren Datenschutzhinweisen 
haben wir alle Informationen zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten unserer 
Aktionärinnen und Aktionäre an einer Stelle zu-
sammengefasst. Die Datenschutzhinweise fin-
den Sie auf der Internetseite der Gesellschaft: 
www.infas-holding.de/hv2024.

http://www.infas-holding.de/hv2024
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Angaben nach der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

A1 Eindeutige Kennung des Ereignisses Ordentliche Hauptversammlung der infas 
Holding Aktiengesellschaft 2024

Im Format gemäß Durchführungsverordnung 
(EU) 2018/1212: infas Holding AG-HV2024

A2 Art der Mitteilung Einberufung der Hauptversammlung

Im Format gemäß Durchführungsverordnung 
(EU) 2018/1212: NEWM

B1 ISIN DE0006097108

B2 Name des Emittenten infas Holding Aktiengesellschaft

C1 Datum der Hauptversammlung 25. Juni 2024

Im Format gemäß Durchführungsverordnung 
(EU) 2018/1212: 20240625

C2 Uhrzeit der Hauptversammlung 11:00 Uhr MESZ

Im Format gemäß Durchführungsverordnung 
(EU) 2018/1212: 09:00 Uhr UTC 

C3 Art der Hauptversammlung Ordentliche Hauptversammlung 
(Präsenzversammlung)

Im Format gemäß Durchführungs-
verordnung (EU) 2018/1212: GMET

C4 Ort der Hauptversammlung Maritim Hotel Bonn, Godesberger Allee,  
53175 Bonn

C5 Aufzeichnungsdatum  
(banktechnisch maßgeblicher 
Bestandsstichtag, 
 sog. Technical Record Date)

3. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ)

(Nachweisstichtag im Sinne des Aktiengesetzes 
ist ebenfalls der 3. Juni 2024, 24:00 Uhr 
(MESZ)).

Im Format gemäß Durchführungsverordnung 
(EU) 2018/1212: 20240603, 22:00 Uhr UTC

C6 Uniform Resource Locator (URL) www.infas-holding.de/hv2024
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